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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

auf die deutschen Unternehmen kommen wieder Änderungen zu. Da 

ist zum einen die Modernisierung des Personengesellschaftsrechts, 

die schon 2021 beschlossen wurde, aber erst 2024 in Kraft treten 

wird. Diese Reform bringt vor allem Änderungen für die Rechtsform 

der GbR, wirkt sich aber auch auf andere Personengesellschaften 

aus. Im Steuerrecht hat die Reform ebenfalls Folgen, auch wenn 

eine kurzfristige Gesetzesänderung diese Folgen zumindest für 2024 

ausklammert. Darüber hinaus müssen sich alle Unternehmen auf die 

Einführung der Pflicht zur e-Rechnung vorbereiten, zu der das Bun-

desfinanzministerium jetzt schon einige Vorabhinweise gegeben 

hat. Diese und weitere Themen lesen Sie in dieser Ausgabe, zu der 
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STEUERTERMINE 12/23 – 2/24 

 Dez Jan Feb 

Umsatzsteuer mtl. 11. 10. 12. 

Umsatzsteuer viertelj. - 10. - 

Lohnsteuer 11. 10. 12. 

Einkommensteuer 11. - - 

Körperschaftsteuer 11. - - 

Vergnügungsteuer 11. 10. 12. 

Schonfrist für Zahlungen 

zu obigen Steuern 
14. 15. 15. 

Gewerbesteuer - - 15. 

Grundsteuer - - 15. 

Schonfrist für Zahlungen 

zur Gewerbe-/Grundst. 
- - 19. 

SV-Beitragsnachweis 21. 25. 23. 

Fälligkeit der SV-Beiträge 27. 29. 27. 

 

 

AUF DEN PUNKT 

»Alle Menschen sind klug – 

die einen vorher, die 

anderen nachher.« 

Volksweisheit 

 

»Der Theoretiker weiß, wie es 

geht, aber es geht nicht. Der 

Praktiker weiß nicht, wie es 

geht, aber es geht.« 

Volksweisheit 

 



 2 

Vorabhinweise zur Einführung der e-Rechnung 

Das Bundesfinanzministerium hat erste Hinweise zu der ab 2025 
geplanten Pflicht zur Ausstellung elektronischer Rechnungen im 
B2B-Bereich gegeben. 

Mit dem Wachstumschancengesetz soll ab 2025 die elektronische 

Rechnung (e-Rechnung) zum Standard für Lieferungen und Leistun-

gen an andere Unternehmer werden. Dieses Vorhaben basiert auf 

Plänen der EU und ist der erste Schritt zur Einführung eines natio-

nalen Meldesystems für alle Umsätze, mit dem der Fiskus Umsatz-

steuerbetrug bekämpfen will. Bei Lieferungen und Leistungen an 

Endverbraucher ändert sich dagegen zunächst nichts. 

Um das vom Fiskus gesetzte Ziel für die e-Rechnung zu erreichen, 

muss diese ein strukturiertes Format haben, das automatisch wei-

terverarbeitet werden kann. Es kommt also nicht nur auf einen 

elektronischen Übermittlungsweg an, sondern ebenso auf die Ver-

wendung des richtigen elektronischen Formats. Reine PDF-Dateien, 

die bisher gerne als „elektronische Rechnung“ zum Einsatz kommen, 

sind dagegen ab 2025 nicht mehr ohne weiteres zulässig. Auch wenn 

das Gesetz noch nicht verabschiedet ist, hat das Bundesfinanzmi-

nisterium vorab Hinweise dazu gegeben, welche Formate für die e-

Rechnung künftig anerkannt 

werden und was Unternehmen 

jetzt schon bedenken sollten. 

Die Finanzverwaltung ist zu 

dem Ergebnis gekommen, dass 

eine Rechnung nach dem 

XStandard oder nach dem 

ZUGFeRD-Format ab Version 

2.0.1 eine Rechnung in einem 

strukturierten elektronischen Format darstellt, die der europäi-

schen Norm für die elektronische Rechnungsstellung entspricht. So-

fern das Gesetz in diesem Punkt unverändert beschlossen werden 

sollte, würden daher auch Rechnungen in diesen beiden Formaten 

ab 2025 die neuen umsatzsteuerlichen Anforderungen für eine e-

Rechnung erfüllen. 

Diese Aussage ist deshalb von Bedeutung, weil verschiedene Soft-

warelösungen mindestens eines der beiden Formate schon unter-

stützen, zumal seit November 2020 alle Rechnungen an Behörden 

über 1.000 Euro als e-Rechnung nach dem XStandard ausgestellt 

werden müssen. Das Ministerium weist aber der Vollständigkeit hal-

ber darauf hin, dass auch weitere Rechnungsformate die gesetzli-

chen Anforderungen an eine e-Rechnung erfüllen können. Weil die 

e-Rechnung zunächst nur für inländische Umsätze obligatorisch sein 

wird, hat man die Erörterungen bis jetzt aber auf die gebräuchlichs-

ten inländischen Formate beschränkt. 

Außerdem hat die Finanzverwaltung entschieden, dass ab der Ein-

führung der obligatorischen e-Rechnung bei einem hybriden Format, 

das einen strukturierten Teil mit einem für Menschen lesbaren Teil 

kombiniert (z.B. PDF-Datei mit als XML eingebetteter ZUGFeRD-

Rechnung), anders als bisher der strukturierte Teil maßgeblich sein 

wird. Im Fall einer Abweichung zwischen den beiden Teilen haben 

dann die Daten aus dem strukturierten Teil Vorrang vor den Daten 

aus der Bilddatei. An der grundsätzlichen Zulässigkeit eines hybri-

den Formats ändert dies aber nichts. 

Beim EDI-Verfahren ist sich das Ministerium der Bedeutung des Ver-

fahrens für bestimmte Bereiche der Wirtschaft bewusst. Die Finanz-

verwaltung arbeitet deshalb aktuell an einer Lösung, die die 

KURZ NOTIERT 

Insolvenzgeldumlage bleibt 
2024 unverändert bei 0,06 % 

Da die Rücklage für das Insolvenzgeld die 

durchschnittlichen jährlichen Aufwendun-

gen der vorhergehenden fünf Kalender-

jahre übersteigt, plant das Bundesarbeits-

ministerium auch für das kommende Jahr 

eine reduzierte Insolvenzgeldumlage. 

Statt des regulären Satzes von 0,15 % soll 

der Umlagesatz für 2024 wie schon in die-

sem Jahr bei 0,06 % liegen. 

 

Klage gegen Untätigkeit der 
Finanzämter bei Grundsteuer 

Millionen Einsprüche gegen Grundsteuer-

wertbescheide werden von den Finanzäm-

tern seit über einem halben Jahr nicht be-

arbeitet. Gegen diese Untätigkeit wollen 

nun der Bund der Steuerzahler Deutsch-

land (BdSt) und der Eigentümerverband 

Haus & Grund Deutschland gerichtlich vor-

gehen. Hintergrund ist, dass die Verbände 

erhebliche Zweifel an der Verfassungsmä-

ßigkeit der neuen Grundsteuerregeln in ei-

nigen Bundesländern haben, ohne einen 

vom Finanzamt zurückgewiesenen Ein-

spruch aber keine Musterklage gegen die 

Grundsteuer beim Finanzgericht bis hoch 

zum Bundesverfassungsgericht erheben 

können. In zunächst vier Musterfällen aus 

den Ländern Nordrhein-Westfalen, Sach-

sen, Berlin und Bremen haben die Ver-

bände daher eine Untätigkeitsklage gegen 

die jeweiligen Finanzämter unterstützt. 

 

SV-Meldeportal ersetzt sv.net 

Die Sozialversicherungsträger haben eine 

neue Webanwendung entwickelt, die das 

von vielen Arbeitgebern genutzte sv.net 

ersetzen soll. Dieses SV-Meldeportal wurde 

im Oktober freigeschaltet und steht den 

Nutzern in den Jahren 2023 und 2024 noch 

kostenlos zur Verfügung, sofern sich die 

Arbeitgeber oder deren Auftragnehmer bis 

zum 31. März 2024 als Nutzer registrieren. 

Danach kostet die Nutzung 36 Euro für eine 

oder 99 Euro für mehrere Betriebsnum-

mern. Bis zum 31. Dezember 2023 kann das 

Vorläuferprodukt sv.net weiterhin genutzt 

werden. Das neue SV-Meldeportal ist unter 

der Webadresse www.sv-meldeportal.de 

zu erreichen. Für die Anmeldung ist ein 

Zertifikat notwendig, für das sich Nutzer 

auf der neuen Website mein-unterneh-

menskonto.de registrieren müssen. 

 

http://www.sv-meldeportal.de/
http://www.mein-unternehmenskonto.de/
http://www.mein-unternehmenskonto.de/
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Weiternutzung der EDI-Verfahren auch unter dem künftigen Rechts-

rahmen so weit wie möglich sicherstellen soll. Dass mit der Einfüh-

rung des transaktionsbezogenen Meldesystems zu einem späteren 

Zeitpunkt an bestimmten EDI-Verfahren noch technische Anpassun-

gen vorgenommen werden müssen, kann derzeit allerdings nicht 

ausgeschlossen werden. 

Laut der Entwurfsfassung des Gesetzes können Unternehmen in ei-

nem Übergangszeitraum bis Ende 2025 statt einer e-Rechnung auch 

eine sonstige Rechnung ausstellen. Für Unternehmen, deren Gesam-

tumsatz im Vorjahr nicht mehr als 800.000 Euro betragen hat, gilt 

diese Übergangsfrist sogar bis Ende 2026. Das Ministerium weist al-

lerdings darauf hin, dass zumindest die Entgegennahme einer e-

Rechnung schon ab dem 1. Januar 2025 für alle inländischen Unter-

nehmer verpflichtend sein wird. Die Übergangsregelung betrifft 

nach derzeitigem Stand nur die Ausstellung einer Rechnung. Wenn 

der Rechnungsaussteller sich für die Verwendung einer elektroni-

schen Rechnung entscheiden 

sollte, muss der Rechnungs-

empfänger diese daher auch 

entgegennehmen. 

Allerdings hat der Bundesrat 

in seiner Stellungnahme zum 

Wachstumschancengesetz be-

reits gefordert, die Einführung 

der e-Rechnung um zwei Jahre 

zu verschieben. Um der Wirtschaft genügend Zeit für die Klärung 

der vielen Anwendungsfragen, die Berücksichtigung branchenspezi-

fischer Besonderheiten und die Anpassung der Geschäftsprozesse 

und IT-Systeme zu geben, soll daher nach dem Willen des Bundes-

rats auch der Empfang von e-Rechnungen erst ab dem 1. Januar 

2027 verpflichtend sein. 

Der Bundestag hat bereits die generelle Übergangsfrist für die Ver-

wendung einer sonstigen Rechnung um ein Jahr bis Ende 2026 ver-

längert, allerdings mit der Maßgabe, dass die Ausstellung einer sons-

tigen Rechnung anstelle einer e-Rechnung in dieser Zeit die Zustim-

mung des Empfängers voraussetzt. Nachdem der Bundesrat zum 

Wachstumschancengesetz in seiner November-Sitzung den Vermitt-

lungsausschuss angerufen hat, sind auch bei dieser Regelung noch 

weitere Änderungen vorstellbar. Über den letztendlichen Einfüh-

rungszeitpunkt werden die Parlamente voraussichtlich kurz vor dem 

Jahresende entscheiden.  

 

Eckpunkte für ein Bürokratieentlastungsgesetz 

Mit dem nächsten Bürokratieentlastungsgesetz sollen Aufbe-
wahrungsfristen verkürzt und Schriftformerfordernisse so weit 
wie möglich reduziert werden. 

Zusammen mit dem Wachstumschancengesetz, das Thema der letz-

ten Ausgabe war, hat das Bundeskabinett auch Eckpunkte für ein 

neues Bürokratieentlastungsgesetz beschlossen. Der Entwurf für 

dieses vierte Bürokratieentlastungsgesetz wird jetzt vom Bundes-

justizministerium ausgearbeitet und geht dann ins Gesetzgebungs-

verfahren. Neben einer Reduzierung von Informations-, Dokumen-

tations- und Aufbewahrungspflichten soll das Gesetz in vielen Be-

reichen, die bisher zwingend eine Ausfertigung in Papierform erfor-

dert haben, auch eine elektronische Form ermöglichen. Insbeson-

dere sind folgende Maßnahmen geplant: 

Dokumentation von Sonntags-, 
Feiertags- und Nachtarbeit 

Damit das Finanzamt Zuschläge für Sonn-

tags-, Feiertags- oder Nachtarbeit als steu-

erfrei anerkennt, verlangt es in der Regel 

eine genaue Aufzeichnung der Arbeitszeit. 

Weil statt der genauen Uhrzeit des Beginns 

und Endes der Nachtarbeit nur ein Zeit-

raum und die darin geleistete Stundenzahl 

aufgezeichnet wurde, verweigerte das Fi-

nanzamt daher einem Arbeitgeber die 

Steuerfreiheit der Zuschläge. Dem hat das 

Finanzgericht Schleswig-Holstein wider-

sprochen und festgestellt, dass ungenau-

ere Aufzeichnungen unschädlich sind, so-

weit die gesetzlichen Voraussetzungen für 

die Steuerfreiheit nachweislich erfüllt 

sind. Dass die Nachtarbeit geleistet wurde, 

war in diesem Fall unstreitig, es ging nur 

um den Umfang der Aufzeichnungspflicht. 

 

Prozess- und Verzugszinsen sind 
steuerpflichtige Einnahmen 

Prozess- und Verzugszinsen, die zwischen 

den Beteiligten eines juristischen Verfah-

rens abgewickelt werden, führen zu steu-

erpflichtigen Kapitalerträgen. Diese Kapi-

talerträge müssen daher vom Empfänger in 

der Einkommensteuererklärung angegeben 

werden. Darauf weist das Thüringer Fi-

nanzministerium hin. Die Zinsen sind in der 

Anlage KAP zu erfassen, soweit sie nicht 

mit anderen Einkunftsarten in Verbindung 

stehen und diesen zuzuordnen sind (z.B. 

bei gewerblichen Einkünften oder Vermie-

tungseinkünften). 

 

Anscheinsbeweis für private Kfz-
Nutzung durch Geschäftsführer II 

Nach dem Finanzgericht Köln hat sich auch 

das Finanzgericht Münster mit der Dienst-

wagennutzung eines Gesellschafter-Ge-

schäftsführers befasst und ist zu einem 

ähnlichen Ergebnis gekommen: Bei einem 

Alleingesellschafter-Geschäftsführer kann 

selbst dann ein zu einer verdeckten Ge-

winnausschüttung (vGA) führender An-

scheinsbeweis für die Privatnutzung eines 

Firmenwagens vorliegen, wenn im Anstel-

lungsvertrag ein Privatnutzungsverbot ver-

einbart wurde. Das Finanzgericht hat au-

ßerdem festgestellt, dass die vGA nicht 

nach der 1 %-Regelung, sondern nach 

Fremdvergleichsgrundsätzen zu bewerten 

ist, was zumindest im Streitfall zu einem 

noch höheren Ansatz der Privatnutzung ge-

führt hätte. In jedem Fall hatte die vGA 

aufgrund des Anscheinsbeweises aber zur 

Folge, dass auch keine Sonderabschreibung 

auf das Fahrzeug möglich war, weil die 

Sonderabschreibung eine betriebliche 
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• Aufbewahrungsfristen: Die handels- und steuerrechtlichen Auf-

bewahrungsfristen für Buchungsbelege sollen von zehn auf acht 

Jahre verkürzt werden. 

• Informationspflichten: Die Informationspflichten im Energie-

recht, im Außenwirtschaftsrecht, im Mess- und Eichwesen sowie im 

Rahmen der Wirtschaftsstatistik, Gewerbe- und Handwerksordnung 

als auch in branchen- und berufsspezifischen Verordnungen sollen 

auf Ansatzpunkte zur Entlastung für den Mittelstand überprüft wer-

den. 

• Schriftformerfordernisse: Die elektronische Form soll im Bür-

gerlichen Gesetzbuch die Regelform werden. Deshalb sollen zahl-

reiche Schriftformerfordernisse, die bisher eine eigenhändige Un-

terschrift erzwingen, soweit wie möglich aufgehoben werden. Da-

neben soll der Rechtsverkehr 

vereinfacht und so weit wie 

möglich digitalisiert werden. 

• Arbeitsverträge: Die Ver-

pflichtung des Arbeitgebers, 

bei Arbeitsverträgen einen 

Nachweis der wesentlichen 

Vertragsbedingungen zu ertei-

len, soll entfallen, wenn ein 

Arbeitsvertrag in einer gesetzlichen elektronischen Form geschlos-

sen wurde. Entsprechendes soll für in elektronischer Form geschlos-

sene Änderungsverträge gelten. Davon ausgenommen bleiben je-

doch die im Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz aufgeführten Wirt-

schaftsbereiche und Wirtschaftszweige. 

• Arbeitszeugnisse: Für die Erteilung von Arbeitszeugnissen soll 

ebenfalls die elektronische Form ermöglicht werden. 

• Arbeitszeit: Aushangpflichten durch den Arbeitgeber nach dem 

Arbeitszeitgesetz und dem Jugendarbeitsschutzgesetz kann dieser 

künftig auch erfüllen, indem er die geforderten Informationen über 

die im Betrieb oder in der Dienststelle übliche Informations- und 

Kommunikationstechnik - etwa das Intranet - elektronisch zur Ver-

fügung stellt, sofern alle Beschäftigten freien Zugang zu den Infor-

mationen haben. 

• Elternzeit: Das Schriftformerfordernis im Bundeselterngeld- und 

Elternzeitgesetz für Anträge auf Verringerung der Arbeitszeit und 

ihre Ablehnung sowie die Geltendmachung des Anspruchs auf El-

ternzeit soll durch die Textform ersetzt werden. 

• Beherbergung: Die Hotelmeldepflicht für deutsche Staatsange-

hörige soll abgeschafft werden. 

• Lebensmittelauszeichnung: Für die vorzuhaltenden schriftli-

chen Aufzeichnungen über in loser Ware enthaltene Allergene soll 

die digitale Form ermöglicht werden. Dies gilt dann gleichzeitig 

auch für verpflichtende Informationen über in loser Ware enthal-

tene Lebensmittelzusatzstoffe und Aromen. 

Parallel dazu hat die Regierung eine Initiative zur Bürokratieentlas-

tung auf Europäischer Ebene angestoßen. In deren Fokus stehen 

kleine und mittlere Unternehmen. So soll die Europäische Definition 

von kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) um eine zusätzli-

che Unternehmenskategorie der „Small Mid-caps“ (250-500 Mitar-

beiter) erweitert sowie eine Überprüfung der finanziellen Schwel-

lenwerte der KMU-Definition vorgenommen werden.  

Nutzung von mindestens 90 % voraussetzt. 

Das Finanzamt und das Gericht gingen aber 

von einer Privatnutzung in Höhe von 50 % 

aus. Vor dem Hintergrund dieses und ande-

rer Urteile sollten Gesellschafter-Ge-

schäftsführer ein Privatnutzungsverbot da-

her nicht nur vereinbaren, sondern auch 

durch geeignete Maßnahmen (Fahrtenbuch 

etc.) dessen Umsetzung dokumentieren, 

um nicht später eine böse Überraschung zu 

erleben. 

 

Außergewöhnliche Belastung trotz 
steuerpflichtiger Ersatzleistung 

Eine steuerpflichtige Leistung, die Auf-

wendungen ausgleichen soll, die als außer-

gewöhnliche Belastung abziehbar sind, 

führt nicht zu einer Kürzung der abziehba-

ren außergewöhnlichen Belastung. Der 

Bundesfinanzhof stellt sich mit dieser Ent-

scheidung klar gegen ein Finanzamt, das 

einerseits ein vom Arbeitgeber der verstor-

benen Mutter gezahltes Sterbegeld als 

steuerpflichtigen Arbeitslohn berücksich-

tigte, andererseits aber den Abzug der Be-

stattungskosten als außergewöhnliche Be-

lastung mit Verweis auf das Sterbegeld 

verweigerte. Diese Kürzung der Bestat-

tungskosten sah der Bundesfinanzhof zu 

Recht als verfassungswidrige Doppelbe-

steuerung an. Eine Kürzung kommt nur in 

Frage für steuerfreie Ersatzleistungen. 

 

Kurzfristige Vermietung von 
Wohn- und Schlafräumen 

Nachdem der Bundesfinanzhof entschie-

den hatte, dass der ermäßigte Umsatzsteu-

ersatz für die kurzfristige Vermietung von 

Wohn- und Schlafräumen nicht auf die Ver-

mietung von Grundstücken und mit diesen 

fest verbundenen Gebäuden beschränkt 

ist, hat das Bundesfinanzministerium nun 

den Umsatzsteuer-Anwendungserlass ent-

sprechend angepasst. Im Streitfall ging es 

um die Vermietung von Wohncontainern an 

Erntehelfer, die nun ebenfalls unter den 

ermäßigten Steuersatz fällt. Maßgeblich 

für die Anwendung des ermäßigten Steuer-

satzes ist neben der Kurzfristigkeit der 

Vermietung, dass der Schwerpunkt der 

Leistung in der Überlassung der Wohn- 

oder Schlafräume zur Beherbergung liegt. 

Entscheidend ist dabei der Charakter der 

Leistung aus der Sicht eines Durchschnitts-

verbrauchers. Beispielsweise ist die Ver-

mietung von nicht ortsfesten Hausbooten 

oder Wohnmobilen nicht begünstigt, da 

dabei nicht der Beherbergungsgedanke im 

Vordergrund steht, sondern die Mobilität 

für die Gesamtleistung charakterbestim-

mend ist. 
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Modernisierung des Personengesellschaftsrechts 

Durch das MoPeG treten 2024 wichtige Änderungen für Perso-
nengesellschaften in Kraft, insbesondere für die Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts. 

Mit dem „Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschafts-

rechts“, kurz MoPeG, haben Bundestag und Bundesrat 2021 eine 

Vielzahl von Änderungen für Personengesellschaften beschlossen. 

Der Fokus des MoPeG liegt dabei auf einer Reform der Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts (GbR), deren Rechtsfähigkeit nun gesetzlich 

geregelt wird. Das Gesetz, das zum 1. Januar 2024 in Kraft treten 

wird, enthält zwar keine direkten Änderungen im Steuerrecht, wirkt 

sich aber zumindest indirekt auch dort aus. 

Der Umfang des MoPeG wird nicht nur daran deutlich, dass schon 

der erste Gesetzentwurf mehr als 350 Seiten stark war, sondern 

auch daran, dass das MoPeG Änderungen an insgesamt 136 Gesetzen 

und Verordnungen vornimmt. Hier ist ein Überblick über die we-

sentlichen Änderungen durch das MoPeG, die ab 2024 gelten: 

• Rechtsfähige GbR: Bisher gibt es keine gesetzliche Grundlage für 

eine Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). 

Zwar hat der Bundesgerichtshof einer am Rechtsverkehr teilneh-

menden GbR schon vor mehr als zwanzig Jahren eine Rechtsfä-

higkeit bescheinigt, diese war aber nur in der Rechtsprechung 

anerkannt. Künftig kann die GbR auch nach dem Gesetz ein ei-

genständiger Rechtsträger 

sein, der in eigenem Namen 

Rechte erwerben, Vermögen 

besitzen oder Verbindlich-

keiten eingehen kann. Das 

Vermögen einer rechtsfähi-

gen GbR ist damit nicht mehr 

nur gemeinschaftliches Ver-

mögen der Gesellschafter 

(sog. Gesamthandsvermö-

gen), sondern eigenständiges Vermögen der GbR. Voraussetzung 

für die Rechtsfähigkeit einer GbR ist, dass sie nach dem gemein-

samen Willen der Gesellschafter am Rechtsverkehr teilnehmen 

soll. Die Rechtsfähigkeit der GbR ist also nicht zwingend, es kann 

auch weiterhin eine nicht rechtsfähige GbR gebildet werden, die 

sich auf die Rechtsverhältnisse unter den Gesellschaftern be-

schränkt. Auf die unbeschränkte, persönliche und gesamtschuld-

nerische Haftung eines GbR-Gesellschafters hat die Rechtsfähig-

keit der GbR keine Auswirkungen. 

• Gesellschaftsregister: In Anlehnung an das Handelsregister wird 

ein Gesellschaftsregister eingeführt, in das sich eine rechtsfä-

hige Gesellschaft eintragen lassen kann. Im Gesellschaftsregister 

werden auch die Gesellschafter und die Vertretungsbefugnisse 

eingetragen. Diese Eintragungen genießen einen vergleichbaren 

Gutglaubensschutz wie die Eintragungen für andere Gesell-

schaftsformen im Handelsregister. Zwar gibt es für eine rechts-

fähige GbR keinen Zwang, sich im Gesellschaftsregister eintragen 

zu lassen, allerdings ist die Eintragung Voraussetzung für ver-

schiedene Eintragungen in anderen Registern. Insbesondere 

dann, wenn eine GbR im Grundbuch eingetragen oder Gesell-

schafterin einer anderen Gesellschaft werden soll, ist die Eintra-

gung im Gesellschaftsregister zwingende Voraussetzung. Die Ein-

tragung hat Vorteile für eine GbR, weil Vertragspartner auf die 

im Gesellschaftsregister erfassten Daten vertrauen können. Au-

ßerdem werden Änderungen im Gesellschafterbestand künftig 

Steuerliche Folgen des MoPeG 

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des 

Personengesellschaftsrechts (MoPeG) tritt 

zum 1. Januar 2024 die Reform des Perso-

nengesellschaftsrechts in Kraft, die insbe-

sondere Folgen für die GbR hat. Zwar sind 

im MoPeG selbst keine Änderungen an 

steuerlichen Vorschriften enthalten, das 

MoPeG hat aber trotzdem indirekte Aus-

wirkungen auch auf das Steuerrecht. An 

den ertragsteuerlichen Grundsätzen bei 

der Besteuerung von Personengesellschaf-

ten ändert sich durch das MoPeG nichts – 

nach wie vor erfolgt die Besteuerung auf 

der Ebene des Gesellschafters, nachdem 

die einheitliche und gesonderte Gewinn-

feststellung bei der Gesellschaft erfolgt 

ist. Das MoPeG führt zwar für die GbR ei-

nen neuen Gewinnverteilungsmaßstab an-

hand der Beteiligungsverhältnisse ein. Die-

ser greift aber nur, wenn im Gesellschafts-

vertrag keine abweichende Regelung ge-

troffen wurde, was jedoch oft der Fall ist. 

Spürbare Folgen hat das MoPeG dagegen 

bei der Grunderwerbsteuer. Das liegt da-

ran, dass bestimmte Befreiungsregelungen 

bei der Grunderwerbsteuer an das gemein-

schaftliche Vermögen der Gesellschafter 

(sog. Gesamthandsvermögen) geknüpft 

sind. Nachdem durch das MoPeG aber auch 

die GbR rechtsfähig wird und Vermögen in 

eigenem Namen erwerben kann, wird das 

Konzept des Gesamthandsvermögens bei 

Personengesellschaften durch das MoPeG 

abgeschafft. Stattdessen gibt es für alle 

Personengesellschaftsformen künftig das 

Gesellschaftsvermögen. Da das MoPeG 

selbst keine Übergangsregelung oder Ände-

rung im Grunderwerbsteuerrecht vorsieht, 

würden die Steuerbefreiungsregelungen 

künftig ins Leere laufen. Bund und Länder 

diskutieren schon länger eine Reform der 

Grunderwerbsteuer, mit der auch dieses 

Problem gelöst werden sollte, doch diese 

Reform lässt noch auf sich warten. 

Ohne eine gesetzliche Neuregelung wür-

den daher ab 2024 nicht nur neue Grund-

stücksgeschäfte bei Personengesellschaf-

ten nicht mehr unter die Steuerbefreiungs-

regelungen fallen, sondern auch bereits in 

der Vergangenheit durchgeführte Immobi-

lienübertragungen. Das liegt daran, dass 

die Steuerbefreiung eine Beteiligung des 

veräußernden Gesellschafters am Gesamt-

handsvermögen für mindestens 10 Jahre 

voraussetzt (sog. Nachbehaltensfrist). Mit 

der Abschaffung des Gesamthandsvermö-

gens wäre es ohne weitere gesetzliche Än-

derung aber auch für vor 2024 erfolgte 

Übertragungen unmöglich, diese Nachbe-

haltensfrist einzuhalten. 

Hier kommt das Wachstumschancengesetz 

ins Spiel, über das Bundestag und 
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zentral erfasst, womit nicht mehr diverse Grundbucheintragungen 

geändert werden müssen, wenn die GbR mehrere Grundstücke be-

sitzt. Ist eine GbR im Gesellschaftsregister eingetragen, muss sie 

den Namenszusatz „eingetragene Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts“ (eGbR) führen. 

• Umwandlung & Statuswechsel: Die eGbR ist künftig ein um-

wandlungsfähiger Rechtsträger im Sinne des Umwandlungsgesetzes, 

kann also beispielsweise in eine GmbH umgewandelt werden. Für 

die eGbR ist künftig auch ein reiner Statuswechsel zu einer offenen 

Handelsgesellschaft (oHG) oder einer Partnerschaftsgesellschaft 

möglich. Dabei wird die eGbR vom Gesellschaftsregister ins Han-

dels- oder Partnerschaftsregister umgetragen. Dieser Statuswechsel 

ist natürlich auch in umgekehrter Richtung, also von der oHG oder 

PartG zur eGbR möglich. 

• Beteiligungsverhältnisse: Falls der Gesellschaftsvertrag keine 

abweichende Regelung enthält, hatte bisher jeder Gesellschafter 

einen gleich großen Anteil an der Gesellschaft. Damit hatte jeder 

Gesellschafter eine gleichwertige Stimme, unabhängig vom Umfang 

des Anteils, den der Gesellschafter zur Gesellschaft beisteuert. 

Künftig orientieren sich die Beteiligungsverhältnisse der Gesell-

schafter stattdessen an deren Beiträgen zur Gesellschaft, wobei der 

Gesellschaftsvertrag auch weiterhin eine abweichende Regelung 

vorsehen kann. Der Beitrag eines Gesellschafters kann dabei nicht 

nur in Vermögenswerten bestehen, sondern auch in der Leistung von 

Diensten. Die Stimmkraft und 

der Anteil am Gewinn und Ver-

lust richten sich künftig vor-

rangig nach den vereinbarten 

Beteiligungsverhältnissen 

oder nach dem Verhältnis der 

vereinbarten Werte der Bei-

träge, falls keine Beteiligungs-

verhältnisse vereinbart wor-

den sind. Falls auch keine 

Werte der Beiträge vereinbart worden sind, hat jeder Gesellschaf-

ter ohne Rücksicht auf den Wert seines Beitrags auch weiterhin die 

gleiche Stimmkraft und einen gleichen Anteil am Gewinn und Ver-

lust. Von diesen gesetzlichen Regelungen zum Anteil an Gewinn und 

Verlust und der Stimmkraft können die Gesellschafter natürlich im 

Gesellschaftsvertrag abweichen. 

• Ausscheiden & Nachhaftung: Viele Gründe, die bisher zur Auf-

lösung der Gesellschaft geführt haben (z.B. Tod oder Insolvenz eines 

Gesellschafters), führen künftig nur zum Ausscheiden des Gesell-

schafters. Die Nachhaftung eines ausgeschiedenen Gesellschafters 

wird auf Verbindlichkeiten und Schadensersatzansprüche begrenzt, 

die vor seinem Ausscheiden begründet wurden. Treten die Erben 

eines Gesellschafters nach dessen Tod in die Gesellschaft ein an-

statt abgefunden zu werden, kann jeder Erbe verlangen, die Stel-

lung eines Kommanditisten zu erhalten. 

• Gesellschaftssitz: Eine Personengesellschaft kann künftig einen 

vom inländischen Vertragssitz abweichenden Verwaltungssitz haben, 

wie dies für Kapitalgesellschaften schon lange möglich ist. Dieser 

kann auch im Ausland liegen, sofern die Gesellschaft in diesem Staat 

anerkannt ist. Diese Änderung ist insbesondere für die GmbH & Co. 

KG relevant, die damit ebenfalls einen ausländischen Verwaltungs-

sitz haben kann. 

• Freiberuflergesellschaft: Künftig stehen auch Freiberuflern die 

Rechtsformen einer oHG oder KG offen, sofern das Berufsrecht dies 

Bundesrat derzeit beraten. Darin war zu-

nächst nur eine kleine Lösung vorgesehen, 

die klarstellt, dass allein die Abschaffung 

des Gesamthandsvermögens durch das 

MoPeG nicht zu einer Verletzung von lau-

fenden Nachbehaltensfristen führt. Diese 

würden erst dann verletzt, wenn sich der 

Anteil am Gesellschaftsvermögen während 

der Nachbehaltensfrist vermindert. Um die 

erhebliche Unsicherheit in der Praxis zu 

beseitigen und eine hektische Übertra-

gungswelle noch vor dem Jahreswechsel zu 

vermeiden, hat sich der Bundestag vor der 

abschließenden Beratung des Gesetzes 

aber stattdessen zu einer großen Lösung 

entschlossen. Nach der jetzt geplanten Än-

derung gelten rechtsfähige Personenge-

sellschaften für Zwecke der Grunderwerb-

steuer bis 31. Dezember 2024 weiterhin als 

Gesamthand und deren Vermögen als Ge-

samthandsvermögen. 

In der Praxis würde sich also zunächst 

nichts ändern, wenn das Wachstumschan-

cengesetz in diesem Punkt auch vom Bun-

desrat unverändert verabschiedet wird. 

Zwar hat der Bundesrat zu dem Gesetz den 

Vermittlungsausschuss angerufen. In Bezug 

auf diesen Punkt hatte der Bundesrat aller-

dings eine vergleichbare Regelung ange-

regt, sodass es hier kaum zu einer Ände-

rung durch den Vermittlungsausschuss 

kommen dürfte. Im kommenden Jahr wol-

len Bund und Länder dann die Reform des 

Grunderwerbsteuerrechts einschließlich 

neuer Regelungen für Immobilienübertra-

gungen auf Personengesellschaften sowohl 

für Alt- als auch für Neufälle angehen. 

In Zukunft kann das MoPeG noch in einem 

weiteren Punkt Auswirkungen auf das 

Steuerrecht haben. Seit 2022 können näm-

lich Personenhandelsgesellschaften zur 

Körperschaftsbesteuerung wechseln. Für 

Einzelunternehmer oder eine GbR gibt es 

diese Option dagegen nicht. Aufgrund der 

Änderungen bei der GbR durch das MoPeG 

ist aber zu erwarten, dass die Optionsrege-

lung durch eine künftige Änderung auch für 

die GbR geöffnet wird. 

Auch wenn in der Fachliteratur diskutiert 

wird, ob das MoPeG nicht doch noch wei-

tere Auswirkungen auf das Steuerrecht 

hat, insbesondere bei den Ertragsteuern, 

sind solche Auswirkungen vom Gesetzge-

ber jedenfalls nicht beabsichtigt gewesen. 

Sollte sich daher noch zeigen, dass es tat-

sächlich solche Auswirkungen gibt, ist da-

von auszugehen, dass auch hier noch nach-

träglich Korrekturen oder zumindest groß-

zügige Übergangsregelungen geschaffen 

werden. 

 

 

 



 7 

zulässt. Damit können Freiberufler nun auch die GmbH & Co. KG 

als haftungsbeschränkte Form der Personengesellschaft wählen, 

sobald das Berufsrecht entsprechend angepasst wurde. 

• Beschlussmängel: Anders als bei Kapitalgesellschaften gab es für 

Personengesellschaften bislang kein Beschlussmängelrecht. Dies 

ändert sich nun, indem für Personenhandelsgesellschaften eben-

falls ein Beschlussmängelrecht eingeführt wird, das sich an den 

aktienrechtlichen Vorschriften orientiert. Für eine Anfechtungs-

klage gegen einen Gesellschafterbeschluss bleibt einem Gesell-

schafter eine Frist von drei 

Monaten, sofern im Gesell-

schaftsvertrag nicht eine 

kürzere Frist vereinbart 

wurde. Nur in Ausnahmefäl-

len ist ein Beschluss von An-

fang an nichtig. Für eine GbR 

gilt das neue Beschlussmän-

gelrecht nur dann, wenn es 

ausdrücklich im Gesell-

schaftsvertrag vereinbart wurde. 

• Gesellschafterklage: Bislang hat die Rechtsprechung bereits das 

Recht eines Gesellschafters anerkannt, Ansprüche der Gesell-

schaft in eigenem Namen geltend zu machen. Dies wird nun auch 

gesetzlich geregelt. Damit ist künftig jeder Gesellschafter be-

fugt, einen auf dem Gesellschaftsverhältnis beruhenden An-

spruch der Gesellschaft gegen einen anderen Gesellschafter im 

eigenen Namen geltend zu machen, wenn der geschäftsführungs-

befugte Gesellschafter dies pflichtwidrig unterlässt. 

• Einheitsgesellschaft: Die von der Rechtsprechung seit langem 

anerkannte Form der Einheitsgesellschaft, bei der die Komman-

ditgesellschaft die alleinige Gesellschafterin ihres Komplemen-

tärs ist, wird nun auch gesetzlich anerkannt. Das Gesetz sieht 

vor, dass die der KG zustehenden Gesellschafterrechte in der Ge-

sellschafterversammlung der Komplementärgesellschaft durch 

die Kommanditisten wahrgenommen werden.  

 

Unrichtiger oder unberechtigter Steuerausweis 

Nicht in allen Fällen ist ein unrichtig oder unberechtigt ausge-
wiesener Umsatzsteuerbetrag an das Finanzamt zu zahlen. 

Wer in einer Rechnung für eine Lieferung oder sonstige Leistung ei-

nen höheren Umsatzsteuerbetrag ausweist als nach dem Gesetz fäl-

lig wäre, schuldet dem Finanzamt auch den zu viel ausgewiesenen 

Mehrbetrag. Auch wenn ein Unternehmer in einer Rechnung die Um-

satzsteuer ausweist, obwohl er zum gesonderten Ausweis der Steuer 

nicht berechtigt ist (z.B. bei einem umsatzsteuerlichen Kleinunter-

nehmer), muss er diese Steuer ans Finanzamt abführen. Das Gleiche 

gilt, wenn jemand wie ein leistender Unternehmer abrechnet und 

einen Umsatzsteuerbetrag gesondert ausweist, obwohl er nicht Un-

ternehmer ist oder die abgerechnete Lieferung oder sonstige Leis-

tung gar nicht ausführt. 

Schon vor mehreren Jahren hat der Bundesfinanzhof entschieden, 

dass ein negativer Betrag, der in einer Rechnung unrichtig oder un-

berechtigt ausgewiesen wird, nicht dem Finanzamt geschuldet 

wird. Im Streitfall waren die ausgewiesenen Beträge jeweils hinter 

dem Eurozeichen mit einem Bindestrich versehen, der vom Bundes-

finanzhof als Minuszeichen gewertet wurde. Vom Aussteller des 

Rückzahlung von Erstattungszin-
sen als negative Kapitalerträge 

Zahlt ein Steuerzahler die vom Finanzamt 

zuvor ausgezahlten Erstattungszinsen zur 

Einkommensteuer wieder ans Finanzamt 

zurück, weil in einer späteren Zinsfestset-

zung Nachzahlungszinsen anfallen, kann 

die Rückzahlung zu negativen Einnahmen 

aus Kapitalvermögen führen. Dies wäre 

also einer der seltenen Fälle, in denen die 

Nachzahlungszinsen, die im Gegensatz zu 

Erstattungszinsen sonst eigentlich nicht 

steuermindernd berücksichtigt werden 

dürfen, sich doch steuerlich auswirken. 

Diese Ausnahme hat der Bundesfinanzhof 

abgesegnet, aber auch klargestellt, dass 

das Entstehen negativer Einnahmen vo-

raussetzt, dass die zu zahlenden Zinsen auf 

denselben Unterschiedsbetrag und densel-

ben Verzinsungszeitraum entfallen wie die 

erhaltenen Erstattungszinsen. Im Endef-

fekt sind also in der Regel trotzdem nicht 

die vollen Nachzahlungszinsen als negative 

Einnahmen abzugsfähig. 

 

Beitragshöhe hängt vom 
Einkommen beider Ehegatten ab 

Der Krankenversicherungsbeitrag freiwillig 

Versicherter richtet sich auch nach dem 

Einkommen des privat versicherten Ehe-

gatten. Das Landessozialgericht Hessen hat 

bestätigt, dass bei einem freiwillig versi-

cherten Mitglied für den Beitrag dessen ge-

samte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

zu berücksichtigen ist. Dazu gehört neben 

dem eigenen Einkommen auch die Hälfte 

des Einkommens des Ehegatten oder Le-

benspartners, sofern dieser nicht ebenfalls 

Mitglied in der gesetzlichen Krankenversi-

cherung ist. Als Grund dafür gibt das Ge-

richt an, dass das Einkommen des besser-

verdienenden Ehegatten den entscheiden-

den Faktor für die wirtschaftliche Lage in-

nerhalb der Ehe darstellt. 

 

Umfang der Erbschaftsteuer-
befreiung eines Familienheims 

Für ein Familienheim, das auch vom Erben 

selbst genutzt wird, gibt es eine Befreiung 

von der Erbschaftsteuer. Diese Steuerbe-

freiung umfasst aber laut einem Urteil des 

Niedersächsischen Finanzgerichts nur die 

Grundfläche des mit dem Familienheim 

bebauten Flurstücks oder bei größeren 

Flurstücken eine angemessene Zubehörflä-

che. Im Streitfall stand das Haus auf einem 

von mehreren Flurstücken, die im Grund-

buch zu einem Grundstück vereinigt waren 

und daher alle zur Erbschaft gehörten. Das 

Finanzamt gewährte die Steuerbefreiung 

jedoch nicht für das gesamte Grundstück, 
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Dokuments wurde mit diesen negativen Beträgen aber nicht über 

von ihm erbrachte Leistungen abgerechnet, sondern über einen Bo-

nus gemäß einer Jahreskonditionsvereinbarung, der als Entgeltmin-

derung an den Aussteller des Dokuments vereinbart worden war und 

vom Empfänger des Dokuments zu zahlen war. 

Das Bundesfinanzministerium hat nun auf dieses Urteil reagiert und 

den Umsatzsteuer-Anwendungserlass entsprechend angepasst. 

Demnach schuldet der Aussteller einen unrichtig oder unberechtigt 

ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrag dem Finanzamt nicht, wenn er 

nicht über eine von ihm erbrachte Leistung, sondern über eine Ent-

geltminderung abrechnet und dies zusätzlich durch ein Minuszei-

chen bei dem offen ausgewiesenen Betrag zum Ausdruck bringt. 

Im Falle einer Gutschrift im Sinne des Umsatzsteuerrechts, in der 

mit einem Minuszeichen zum Ausdruck gebracht werden soll, dass 

der Leistungsempfänger dem leistenden Unternehmer die Zahlung 

des genannten Umsatzsteuerbetrages schuldet, ist das Urteil dage-

gen nicht anwendbar, da in diesen Fällen über eine (angeblich) er-

brachte Leistung und nicht über eine Entgeltminderung abgerech-

net werden soll. Dabei kann sich eine Steuerschuldnerschaft des 

Empfängers der Gutschrift ergeben. 

Im gleichen Urteil, das zu der Änderung geführt hat, hat der Bun-

desfinanzhof auch entschieden, dass bei der Prüfung, ob in einem 

Dokument über eine Leistung abgerechnet wird, der Inhalt weiterer 

Dokumente jedenfalls dann ergänzend heranzuziehen ist, wenn in 

der Abrechnung auf diese Dokumente verwiesen wird. Auch diese 

Vorgabe hat die Finanzverwaltung in den Umsatzsteuer-Anwen-

dungserlass übernommen.  

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie noch 

Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir Ihnen 

gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dann einen Termin oder 

wenden Sie sich einfach an uns. 

 

 

 

Beste Grüße  

 

  Steffen Bubser 

 

 

 

sondern nur für dasjenige der fünf zusam-

mengefassten Flurstücke, auf dem das Ge-

bäude steht. Das Gericht meint, dass die 

Befreiungsregelung aus verfassungsrechtli-

chen Gründen restriktiv auszulegen ist, 

weil nahe Angehörige, für die die Befrei-

ungsregelung gilt, ohnehin bereits durch 

hohe Freibeträge begünstigt sind und an-

dernfalls eine verfassungswidrige Doppel-

begünstigung eintreten könnte. 

 

Anspruch auf Vorsteuerabzug 
der Einfuhrumsatzsteuer 

Der Vorsteuerabzug von Einfuhrumsatz-

steuer setzt voraus, dass der eingeführte 

Gegenstand für die Zwecke der umsatz-

steuerpflichtigen Umsätze des Unterneh-

mens eingeführt wurde. Das setzt nach 

Überzeugung des Bundesfinanzhofs voraus, 

dass das Unternehmen den Gegenstand 

selbst für diese Umsätze verwendet. Er-

bringt der einführende Unternehmer in Be-

zug auf den eingeführten Gegenstand da-

gegen lediglich eine Verzollungs- oder Be-

förderungsdienstleistung, steht ihm daher 

kein Anspruch auf Vorsteuerabzug der ent-

richteten Einfuhrumsatzsteuer zu. Den Er-

stattungsanspruch muss der Dienstleister 

stattdessen bei seinem Kunden geltend 

machen, in dessen Auftrag er die Verzol-

lung vorgenommen hat, und dem der Vor-

steuerabzug zusteht. 

 

 

 


